
A M T S B L A T T 
DER STADT PASSAU 
 

 

Herausgeber und presserechtlich verantwortlich: Stadt Passau - Hauptamt, Rathausplatz 2, 94032 Passau 211 
 Jahresabonnement (einschl. Zustellung) 23,00 Euro; 
 Einzelpreis 0,80 Euro / Anzeigenfrei / bei Ausfall kein Ersatzanspruch 

P A S S A U 
L e b e n  a n  d r e i  F l ü s s e n  

 

 
 
 
27.11.2019 Nummer 33 
 
 
INHALT SEITE  
 

Vollzug des Sprengstoffrechts 
 Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 im 

Kernbereich des Ensembles Altstadt und im Umfeld des Niederhauses in der 
Stadt Passau am 31. Dezember und am 01. Januar eines Jahres 

 Lageplan 

 
212 

 
 

215 
 

Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes 
 Umbenennung öffentlicher Verkehrsflächen und Umnummerierung von 

Gebäuden gemäß Satzung der Stadt Passau vom 10.07.1973 
 Lageplan 

 

 
216 

 
217 

 
Sparkasse Passau 

 Sparbuch-Aufgebot Frau Lieselotte Moshamer 
 Sparbuch-Aufgebot Herr und Frau Josef Moshamer Lieselotte Moshammer 

 

 
218 
219 

 
Vollzug des Baugesetzbuches 

 Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Passau, 
127. Änderung 

 Bebauungsplan „SO an der Königschaldinger Straße“, Gmkg. Heining, 
2. Änderung und Erweiterung 

 Bebauungsplan „St. Korona“, Gmkg. Hacklberg, 5. Änderung 
 Bebauungsplan „Lindental“, 7. Änderung, Gmkg. Beiderwies 
 Bebauungsplan „Plantage Nord“, Gmkg. Hacklberg, 4. Änderung 

 
220 

 
221 

 
222 
225 
228 

 
 



 

 212 

 Vollzug des Sprengstoffrechts; 
Verbot des Abbrennens pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 im Kernbereich des 
Ensembles Altstadt und im Umfeld des Niederhauses in der Stadt Passau am 31. 
Dezember und am 01. Januar eines Jahres 

 
Die Stadt Passau erlässt folgende 

Allgemeinverfügung: 
 

1. Aus Gründen des vorbeugenden Brandschutzes dürfen am 31. Dezember und am 01. Januar eines 
Jahres –abweichend von § 23 Abs. 2 der 1. SprengV - im Kernbereich des Ensembles Altstadt und 
im Umfeld des Niederhauses pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 gemäß § 3a SprengG 
i.V.m. § 23 der 1. SprengV nicht abgebrannt werden. Die genaue Abgrenzung des räumlichen Gel-
tungsbereiches dieser Allgemeinverfügung ist aus dem als Anlage beigefügten Lageplan ersicht-
lich, der Bestandteil dieser Allgemeinverfügung ist. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen. 

2. Ziffer 1 dieser Allgemeinverfügung wird für sofort vollziehbar erklärt. 

3. Wer entgegen dieser Allgemeinverfügung in diesem durch diese Verordnung festgelegten Bereichs 
am 31. Dezember und am 01. Januar eines Jahres pyrotechnische Gegenstände abbrennt, kann 
mit einer Geldbuße bis 5.000 Euro belegt werden. 

4. Diese Allgemeinverfügung gilt an dem auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als be-
kannt gegeben. 

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

Begründung: 
 

Die Stadt Passau ist für den Erlass dieser Anordnung zuständig, § 1 Abs. 1 der Verordnung 
über gewerbeaufsichtliche Zuständigkeiten (ZustV-GA) i.V.m. Nr. 28.5 der Anlage (Besondere 
Zuständigkeiten) zur ZustV-GA. 
Gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 1 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV) kann 
allgemein oder im Einzelfall angeordnet werden, dass pyrotechnische Gegenstände der 
Kategorie 2 (Feuerwerkskörper für Kleinfeuerwerke) in der Nähe von Gebäuden oder Anlagen, 
die besonders brandempfindlich sind, auch am 31. Dezember und am 01. Januar eines Jahres 
nicht abgebrannt werden dürfen. Gemäß § 23 Abs. 1 der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) ist das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in 
unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen, sowie besonders 
brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen verboten. 
Die Verbotszone umfasst die besonders brandempfindlichen und historisch wertvollen 
Gebäude im Kernbereich des Ensembles Altstadt, der außerdem von einer Vielzahl von Kirchen 
geprägt ist, in deren unmittelbarer Nähe das Abbrennen von Pyrotechnik kraft Gesetzes 
verboten ist.    
Insbesondere aufgrund der geschlossenen Bauweise in diesem Bereich besteht die Gefahr, 
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dass sich ein Brand schnell auf andere Gebäude ausweitet und im Brandfall ein großes 
potenzielles Schadensausmaß besteht. Durch die dichte Bebauung und engen Gassen sind 
Gebäude für die Feuerwehr zum Teil schwer zugänglich. Besonders gefährdet sind auch die 
bestehenden Grabendächer und historischen Innenhöfe mit Holzveranden, da abgebrannte, 
noch glimmende Feuerwerkskörper dort liegen bleiben und leicht ein Brand verursachen 
können. Gleiches gilt auch für die historische Wasserburg Veste Niederhaus. Bei den Gebäuden 
in dem denkmalgeschützten Bereich handelt es sich um Objekte von hohem, bedeutenden 
historischen Wert, welche im Falle eines Brandes unwiederbringlich zerstört werden. 
 
Die Anordnung des Abbrennverbots von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 ist 
geeignet, Schäden durch pyrotechnische Gegenstände an der Bausubstanz der historischen 
Gebäude zu verhindern. Da auf andere Weise als durch ein generelles Verbot des Abbrennens 
von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 2 ein ausreichender Schutz des 
brandempfindlichen und bedeutenden denkmalgeschützten Ensemble-Bereichs nicht 
ausreichend zu gewährleisten ist, stellt die Allgemeinverfügung auch eine erforderliche 
Maßnahme dar.   
Das Abbrennverbot ist auch angemessen und beschränkt den angesprochenen Personenkreis 
nicht unzumutbar in dessen Rechten. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Verbot nur 
geringfügig in das Recht auf die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) eingreift, 
während die geschützten Rechtsgüter auf Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 GG), sowie 
Eigentum (Art. 14 GG) einen hohen Verfassungsrang besitzen. Bei der Abwägung der durch 
das Abbrennverbot betroffenen Interessen ist das Verbot mithin nicht unverhältnismäßig. Das 
öffentliche Interesse, Sach- oder gar Personenschäden zu verhindern, überwiegt das private 
Interesse am Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Hinsichtlich des Verbots des Abbrennens von 
Pyrotechnik in der Nähe von Kirchen wird ohnehin lediglich das kraft Gesetz festgelegte Verbot 
aufgenommen. Zudem besteht die Möglichkeit, Pyrotechnik außerhalb des Verbotsbereichs 
abzubrennen; da der Verbotsbereich nur den besonders schützenswerten Teil der Altstadt 
betrifft, kann jeder, der bislang innerhalb dieses Bereichs Pyrotechnik an Silvester 
abgeschossen hat, fußläufig Bereiche erreichen, in denen es weiterhin erlaubt ist. 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO konnte nach pflichtgemäßer Ermessensabwägung die 
sofortige Vollziehbarkeit der Ziffer 1 angeordnet werden, weil das öffentliche Interesse an 
einem Verbot des Abbrennens von Pyrotechnik in den Ensemblebereichen bereits zum 
Jahreswechsel 2019/2020 das Interesse Einzelner, einstweilig auf Grund des Einlegens eines 
Rechtsbehelfes von den Vollzugsfolgen verschont zu bleiben, nach Abwägung sämtlicher 
rechtlicher und sachlicher Gesichtspunkte überwiegt. Im vorliegenden Fall fällt dieses mit dem 
allgemeinen öffentlichen Interesse am Verwaltungsakt zusammen. Der vorbeugende 
Brandschutz in dem besonders brandempfindlichen Kernbereich des Ensembles mit 
entsprechenden Gefahren für Leben, Gesundheit und bedeutende Sachgüter 
(denkmalgeschütztes Ensemble) überwiegt das Interesse der Betroffenen an der 
aufschiebenden Wirkung ihres Rechtsbehelfs deutlich. Der Abwehr der durch das Abbrennen 
der pyrotechnischen Gegenstände ausgehenden Gefahren für den betroffenen Bereich kommt 
wegen der Bedeutung der Rechtsgüter ein besonderes Gewicht zu. Der Abwendung der 
Brandgefahr zum Schutz des Kernbereichs des Ensembles ist der Vorrang gegenüber dem 
privaten Interesse des Einzelnen zu geben. Dabei überwiegt das Interesse der Eigentümerinnen 
und Eigentümer der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude vor Brandgefahren durch das 
Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen geschützt zu werden, das Interesse am nur 
geringfügig eingeschränkten Vergnügen, pyrotechnische Gegenständen in der Silvesternacht in 
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der Verbotszone abzubrennen. Nur durch die Anordnung des Sofortvollzugs kann sichergestellt 
werden, dass bereits zum  
 
Jahreswechsel 2019/2020 das Verbot umgesetzt werden kann.  
 
Die Bußgeldandrohung beruht auf § 46 Nr. 9 der 1. SprengV i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 16, Abs. 3 
SprengG.  

Die Kostenentscheidung stützt sich auf Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KG. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage 
bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg 
 

schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Passau) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung 
vom 22. Juni 2007 (GVBl S. 390) wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Sprengstoff-
rechts abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen. 

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Behörde, die den Bescheid erlassen hat bzw. der Bay-
erischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004 grund-
sätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 

Passau, den 19.11.2019 
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
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 Vollzug des Bayer. Straßen- und Wegegesetzes; 
Umbenennung öffentlicher Verkehrsflächen und Umnummerierung von Gebäuden gemäß 
Satzung der Stadt Passau vom 10.07.1973 

 
 

Straßen- und Hausnummernänderungen bzw. Hausnummernvergabe 
 

Fl.Nr. 
Gemarkung 

bisherige Straßen- 
u. Hausnummern- 
bezeichnung 

neue Straßen-  
u. Hausnummern-  
bezeichnung 

 
118/19 
Grubweg 

 
ohne Hausnummer 
 
 

 
Witzmannsberg 4 a 
 

 
Passau, 20.11.2019 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister 
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   „Plan verkleinert dargestellt“ 
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 Sparbuch - Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau,  
Geschäftsstelle Haibach, lautend auf 
 

  
Frau 
Lieselotte Moshamer 
Heiliggeistgasse 8/ A101 
94032 Passau 
Sparkonto Nr. 3641819473 

 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ab-
lauf der Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 22.11.2019 
 
 
 
 
Sparkasse Passau 
 
Otmar Hausfelder  
(Gebietsdirektor)  

 
 
 
ausgehängt am: 

 
Unterschrift: 
 

abgenommen am: Unterschrift: 
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 Sparbuch - Aufgebot 
 
Der Inhaber der verloren gegangenen Sparurkunde der Sparkasse Passau,  
Geschäftsstelle Haibach, lautend auf 

 
  
Herrn und Frau 
Josef Moshamer 
Lieselotte Moshamer 
Heiliggeistgasse 8 / A 101 
94032 Passau 
Sparkonto Nr. 3410087690 

 
 
hat binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde anzumelden. Nach Ab-
lauf der Frist wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 
 
Passau, 22.11.2019 
 
 
 
 
Sparkasse Passau 
 
Otmar Hausfelder  
(Gebietsdirektor)  

 
 
 
ausgehängt am: 

 
Unterschrift: 
 

abgenommen am: Unterschrift: 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan der Stadt Passau, 127. Änderung  
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat in der Sitzung am 10.07.2019 
beschlossen, das Verfahren zur 127. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan einzuleiten. Parallel hierzu erfolgt die 2. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplanes „SO an der Königschaldinger Straße“, Gmkg. Heining.  
 
Mit der o.a. Flächennutzungsplanänderung soll im Stadtteil Heining im Bereich der Fl.Nr. 1391 
und Fl.Nr. 1392/1, Gmkg. Heining, anstelle der bisher hier dargestellten Flächen für die 
Landwirtschaft zur Errichtung der für den künftigen Betrieb der Justizvollzugsanstalt Passau 
notwendigen Parkplätze sowie deren Erschließung über die Königschaldinger Straße das 
sonstige Sondergebiet „Justizvollzugsanstalt“ gem. § 11 Abs. 2 BauNVO dargestellt bzw. in 
südliche Richtung erweitert werden.  
 
Der Planentwurf der o.a. Flächennutzungsplanänderung, der Entwurf der Begründung sowie 
der Umweltbericht hierzu können in der Zeit vom 06. Dezember 2019 bis einschließlich 07. 
Januar 2020  während der Dienststunden im Neuen Rathaus Passau, Rathausplatz 3, 94032 
Passau, vor Zi. 206 (II. Stock) eingesehen werden.  Zudem sind die Unterlagen während dieses 
Zeitraumes unter www.passau.de abrufbar.  
 
Die Planungen werden auf Wunsch erörtert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
Weitere Informationen und Auskünfte erteilt die Dst. Stadtplanung (Tel. 0851/396-398 bzw.-
231, E-Mail: christina.fuchs@passau.de).   
 
Passau, den 27. November 2019  
 
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister  
  

http://www.passau.de/
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „SO an der Königschaldinger Straße“, Gmkg. Heining, 2. Änderung und 
Erweiterung; 
Bekanntmachung des Änderungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 i.V. mit § 1 Abs. 8 BauGB 
sowie der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr hat in der Sitzung am 10.07.2019 
beschlossen, das Verfahren zur 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „SO an der 
Königschaldinger Straße“, Gmkg. Heining einzuleiten.  
 

 
 
Quelle: Freistaat Bayern  
 
Mit diesem Bebauungsplan sollen im Stadtteil Heining auf den Erweiterungsgrundstücken 
Fl.Nr. 1391 und Fl.Nr. 1392/1, Gmkg. Heining, die für den künftigen Betrieb der 
Justizvollzugsanstalt Passau notwendigen Parkplätze sowie deren Erschließung über die 
Königschaldinger Straße baurechtlich gesichert werden. Parallel hierzu erfolgt die 127. 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan.  
 
Der Bebauungsplanentwurf, der Entwurf der städtebaulichen Begründung sowie der 
Umweltbericht hierzu können in der Zeit vom 06. Dezember 2019 bis einschließlich 07. Januar 
2020  während der Dienststunden im Neuen Rathaus Passau, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 
vor Zi. 206 (II. Stock) eingesehen werden.  Zudem sind die Unterlagen während dieses 
Zeitraumes unter www.passau.de abrufbar.  
 
Die Planungen werden auf Wunsch erörtert. Gleichzeitig ist Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
Weitere Informationen und Auskünfte erteilt die Dst. Stadtplanung (Tel. 0851/396-398 bzw.-
231, E-Mail: christina.fuchs@passau.de).   
 
Passau, den 27. November 2019  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper 
Oberbürgermeister  
 
  

http://www.passau.de/


 

 222 

 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „St. Korona“, Gmkg. Hacklberg, 5. Änderung  
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Änderung wird in einem Teilbereich unmittelbar östlich der Fattinger Straße, d.h. auf 
den derzeit bestehenden Fl.Nrn. 530/7, 530/13, 530/15 und 677/5 (TF) Gmkg. Hacklberg, 
anstelle des bisher hier festgesetzten Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO festgesetzt, um die entlang der Fattinger Straße 
bestehende Wohnbebauung fortführen zu können.   
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 11.11.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, 
Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die 
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur 
beachtlich, wenn  

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 
waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt 
oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 
 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 
Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 
Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; da-
bei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
gefehlt haben, 

c) (weggefallen) 
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d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer 
einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a 
Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen so-
wie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Absatz 5, § 
9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umwelt-
bericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvoll-
ständig ist; 
 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht ge-
fasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtig-
tes Interesse dargelegt wird. 
 

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz 2 
Satz 2) oder an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungs-
plan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Un-

wirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
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(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit 
§ 13b, aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1.  (weggefallen) 
 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans unbeachtlich. 
 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsge-
mäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeacht-
lich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans be-
achtlicher Mangel. 
 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt 
als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht 
die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 
 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur 
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
  

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Absatz 2a beachtlich sind. 
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(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
Passau, den 27.11.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Lindental“, 7. Änderung, Gmkg. Beiderwies; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Änderung sollen die bislang gültigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 
„Lindental“, Gmkg. Beiderwies in einem Teilbereich östlich des Anwesens Lindental 8a im 
Bereich der bestehenden Garagen / Stellplätze auf Fl.Nr. 14/4, Gmkg. Beiderwies überarbeitet 
werden, um im Rahmen einer Nachverdichtung ein Wohngebäude mit max. 2 Wohneinheiten 
ermöglichen zu können.   
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 11.11.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, 
Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die 
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur 
beachtlich, wenn  

1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 
waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermittelt 
oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis des 
Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 
 

2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 
Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 
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Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; da-
bei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch 
unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, 
gefehlt haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die Dauer 

einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die aus-
zulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a 
Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteili-
gung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 
 

3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen so-
wie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Absatz 5, § 
9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umwelt-
bericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvoll-
ständig ist; 
 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht ge-
fasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtig-
tes Interesse dargelegt wird. 
 

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  

1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz 2 
Satz 2) oder an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungs-
plan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 
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3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Un-
wirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit 
§ 13b, aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1.  (weggefallen) 
 

2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des Be-
bauungsplans unbeachtlich. 
 

3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung 
des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als ordnungsge-
mäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; dabei ist unbeacht-
lich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt 
worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans be-
achtlicher Mangel. 
 

4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt, gilt 
als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungsplan nicht 
die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 
 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 

(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur 
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  

 
1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-

neten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
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3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Absatz 2a beachtlich sind. 
 

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
Passau, den 27.11.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 

Bebauungsplan „Plantage Nord“, Gmkg. Hacklberg, 4. Änderung; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Änderung sollen im Rahmen einer Nachverdichtung auf dem bebauten Grundstück 
Fl.Nr. 284/9 Gmkg. Hacklberg (Anwesen „Gertraudstraße 4“) die Nutzungszahlen geändert 
werden, um insbesondere eine Aufstockung der Bebauung zu ermöglichen.    
 
Der Stadtrat hat den o.a. Bebauungsplan am 11.11.2019 als Satzung beschlossen.  
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
Der Bebauungsplan mit Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, 
Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, während der Dienststunden zur 
öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von Mängeln in der Abwägung sowie 
die Rechtsfolgen hingewiesen.  
 
Hierzu werden die §§ 214 und 215 BauGB im Wortlaut bekannt gegeben: 

§ 214 Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschriften über die Aufstellung des 
Flächennutzungsplans und der Satzungen; ergänzendes Verfahren 

(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzbuchs ist für die 
Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans und der Satzungen nach diesem Gesetzbuch nur 
beachtlich, wenn  
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1. entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 
waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend ermit-
telt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Ergebnis 
des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 

Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 
22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; 
dabei ist unbeachtlich, wenn  

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Trä-
ger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange 
jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind, gefehlt haben, 

c) (weggefallen) 
d) bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Absatz 2 Satz 1 nicht für die 

Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begrün-
dung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollzieh-
bar ist, 

e) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das 
zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, 

f) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Um-
weltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder 

g) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 
13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung 
der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt worden sind; 

 
3. die Vorschriften über die Begründung des Flächennutzungsplans und der Satzungen so-

wie ihrer Entwürfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Absatz 5, § 
9 Absatz 8 und § 22 Absatz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Be-
gründung des Flächennutzungsplans oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in Bezug auf den Umwelt-
bericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwesentlichen Punkten unvoll-
ständig ist; 
 

4. ein Beschluss der Gemeinde über den Flächennutzungsplan oder die Satzung nicht ge-
fasst, eine Genehmigung nicht erteilt oder der mit der Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplans oder der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht erreicht worden ist. 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 die Begründung in wesentlichen Punkten un-
vollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein berechtig-
tes Interesse dargelegt wird. 
 

(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch unbeachtlich, wenn  
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1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbständigen Bebauungsplans (§ 8 Absatz 2 
Satz 2) oder an die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplans nicht richtig beurteilt worden sind; 
 

2. § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplans aus dem Flächen-
nutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem Flächennutzungs-
plan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen Un-

wirksamkeit sich wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 nach Bekanntmachung des Bebauungsplans herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete  

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
 
 
 

(2a) Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit 
§ 13b, aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:  

1. (weggefallen) 
 
2. Das Unterbleiben der Hinweise nach § 13a Absatz 3 ist für die Rechtswirksamkeit des 

Bebauungsplans unbeachtlich. 
 
3. Beruht die Feststellung, dass eine Umweltprüfung unterbleiben soll, auf einer Vorprü-

fung des Einzelfalls nach § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 2, gilt die Vorprüfung als 
ordnungsgemäß durchgeführt, wenn sie entsprechend den Vorgaben von § 13a Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 durchgeführt worden ist und ihr Ergebnis nachvollziehbar ist; 
dabei ist unbeachtlich, wenn einzelne Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Be-
lange nicht beteiligt worden sind; andernfalls besteht ein für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 
4. Die Beurteilung, dass der Ausschlussgrund nach § 13a Absatz 1 Satz 4 nicht vorliegt, 

gilt als zutreffend, wenn das Ergebnis nachvollziehbar ist und durch den Bebauungs-
plan nicht die Zulässigkeit von Vorhaben nach Spalte 1 der Anlage 1 zum Gesetz über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung begründet wird; andernfalls besteht ein für die 
Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlicher Mangel. 

 

(3) Für die Abwägung ist die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
den Flächennutzungsplan oder die Satzung maßgebend. Mängel, die Gegenstand der Regelung 
in Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung geltend gemacht 
werden; im Übrigen sind Mängel im Abwägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
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(4) Der Flächennutzungsplan oder die Satzung können durch ein ergänzendes Verfahren zur 
Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

 

§ 215 Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 

(1) Unbeachtlich werden  
  

1. eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 
214 Absatz 2a beachtlich sind. 
 

(2) Bei Inkraftsetzung des Flächennutzungsplans oder der Satzung ist auf die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen. 
 
Passau, den 27.11.2019               
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
 
 
 
 


